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Das Wichtigste in Kürze
•	Im Rahmen des aktuellen Zyklus 2014–2016 

des sog. jährlichen Verbesserungsprozesses 
(Annual Improvements to IFRS) hat der IASB am 
19. November 2015 einen Entwurf veröffent-
licht, mit dem einzelne Vorschriften in drei Stan-
dards (IFRS 1 Erstmalige Anwendung der IFRS, 
IFRS 12 Angaben zu Anteilen an sonstigen 
Unternehmen und IAS 28 Anteile an assoziier-
ten Unternehmen und Gemeinschaftsunterneh-
men) geändert werden sollen. Gemäß den Vor-
gaben für den jährlichen Verbesserungsprozess 
handelt es sich in allen drei Fällen um Klarstellun-
gen bzw. Korrekturen, die daher nicht Teil eines 
größeren Projekts des IASB oder Gegenstand eines 
gesonderten Projekts sein mussten.

•	Der Entwurf wird unter der laufenden Nummer 
ED/2015/10 geführt und enthält keine Vorschläge 
hinsichtlich der Zeitpunkte des Inkrafttretens der 
Änderungen. Der IASB wird diese im Rahmen der 
erneuten Erörterungen bestimmen.

•	Zum Entwurf kann bis zum 17. Februar 2016 Stel-
lung genommen werden.
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Die vorgeschlagenen Änderungen im Einzelnen

IFRS Änderung Vorgeschlagene Regelung und Hintergrund

IFRS 1
Erstmalige Anwen-
dung der IFRS

Streichung kurzfristi-
ger Befreiungen von 
IFRS

Die Anlage E von IFRS 1 enthält in den Textziffern E3–E5 sowie 
E7 befristete Ausnahmen, die aufgrund des Zeitablaufs mittler-
weile ihren Zweck erfüllt haben und daher nicht mehr benötigt 
werden. Diese Erleichterungen für IFRS-Erstanwender betreffen:

•	E3: Angaben zu Finanzinstrumenten (Anwendung der Über-
gangsvorschriften in IFRS 7.44G)

•	E4: Angaben zu Finanzinstrumenten (Anwendung der Über-
gangsvorschriften in IFRS 7.44M)

•	E5: Leistungen an Arbeitnehmer (Anwendung der Übergangs-
bestimmungen in IAS 19.173(b)

•	E7: Investmentgesellschaften (Anwendung der Übergangsvor-
schriften in IFRS 10.C3C–C3D sowie in IAS 27.18C–18G).

IFRS 1.E6 sieht vor, dass ein erstmals die IFRS anwendendes Mut-
terunternehmen anhand der zum Zeitpunkt der Umstellung auf 
IFRS vorliegenden Sachverhalte und Umstände beurteilen muss, 
ob es eine Investmentgesellschaft im Sinne von IFRS 10 ist. Der 
IASB schlägt die Streichung dieser Textziffer vor, da es keinen 
Unterschied mache, ob diese Beurteilung durch das Mutterunter-
nehmen im Zeitpunkt der Umstellung auf IFRS oder retrospektiv 
erfolgt.

IFRS 12
Angaben zu Antei-
len an anderen 
Unternehmen

Verhältnis der Anga-
bevorschriften in
IFRS 12 und IFRS 5 

Gemäß IFRS 12.5 sind die in IFRS 12 enthaltenen Vorschriften auf 
Anteile an Tochterunternehmen, gemeinsamen Vereinbarungen, 
assoziierten Unternehmen und nicht konsolidierten strukturier-
ten Unternehmen anzuwenden. Durch das Einfügen einer neuen 
Textziffer 5A in IFRS 12 soll klargestellt werden, dass die Angabe-
vorschriften in IFRS 12 auf die in IFRS 12.5 genannten Beteiligun-
gen eines Unternehmens anzuwenden sind, die gemäß IFRS 5 als 
zu Veräußerungs- bzw. Ausschüttungszwecken gehalten oder als 
aufgegebene Geschäftsbereiche klassifiziert sind. Ausgenommen 
davon sind die Angabevorschriften in IFRS 12.B10–B16.

Zwar habe es nicht der Absicht des IASB entsprochen – so die 
Erläuterung in der Grundlage für Schlussfolgerungen (Basis for 
Conclusions) –, dass im Hinblick auf unter IFRS 5 fallende und in 
IFRS 12.5 genannte Beteiligungen die Angabevorschriften von 
IFRS 12 generell nicht zur Anwendung kommen; dies komme 
aufgrund des Wortlauts und des Zusammenspiels der Regelun-
gen in IFRS 5.5B und IFRS 12.B17 aber nicht klar genug zum Aus-
druck. Durch die vorgeschlagene Änderung soll die ursprüngliche 
Intention des IASB ausdrücklich in den Standard aufgenommen 
und hierdurch eine unterschiedliche Anwendung der Angabevor-
schriften in der Praxis vermieden werden.
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IFRS Änderung Vorgeschlagene Regelung und Hintergrund

IAS 28
Anteile an assoziier-
ten Unternehmen 
und Gemeinschafts-
unternehmen

Bewertung auf Ebene 
einzelner Beteiligun-
gen

Wird ein Anteil an einem assoziierten Unternehmen oder einem 
Gemeinschaftsunternehmen direkt oder indirekt von einem 
Unternehmen gehalten, bei dem es sich um ein Wagniskapital-
Unternehmen, einen Investmentfonds, einen Unit Trust oder ähn-
liche Unternehmen handelt, kann sich das Unternehmen gemäß 
IAS 28.18 dafür entscheiden, die Anteile an diesem assoziierten 
Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen nach IAS 39 bzw. 
IFRS 9 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewer-
ten. Durch eine Ergänzung von IAS 28.18 soll klargestellt werden, 
dass dieses Wahlrecht beim erstmaligen Ansatz für jede Beteili-
gung auf Einzelbeteiligungsgrundlage zur Verfügung steht.

Die Möglichkeit der Ausübung des genannten Wahlrechts für 
jede einzelne Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen 
oder einem Gemeinschaftsunternehmen bestand bereits vor 
der umfassenden Änderung von IAS 28 im Jahr 2011. Durch 
die Regelungsänderungen war aber unklar geworden, ob das 
Wahlrecht in dieser Form auch im überarbeiteten IAS 28 weiter 
besteht. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von IAS 28.18 stellt 
der IASB klar, dass eine Änderung des Wahlrechts nicht intendiert 
war.

Eine entsprechende Klarstellung soll auch in IAS 28.36A erfol-
gen. Diese Textziffer gilt für Unternehmen, die zwar selbst keine 
Investmentgesellschaften sind, die aber Anteile an assoziier-
ten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen halten, die 
unter die Definition von Investmentgesellschaften fallen. Bei der 
Anwendung der Equity-Methode haben diese Unternehmen ein 
Wahlrecht, die auf Ebene der Investmentgesellschaften angewen-
dete Bewertung zum beizulegenden Zeitwert beizubehalten. Der 
IASB stellt in seinem Entwurf nun klar, dass dieses Wahlrecht auf 
Ebene einzelner Beteiligungen zur Verfügung steht.
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